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Beschlussantrag Nr.:  23/2018

X öffentlicher Teil nichtöffentlicher Teil

Sachbearbeiter: Frau Larisch Beteiligtes
Fachamt:

Federführende Stelle: Bau- und Ordnungsamt

Beratungsfolge
Gremium Datum dafür dagegen
Ortschaftsrat Burgkemnitz
Ortschaftsrat Friedersdorf
Ortschaftsrat Gossa
Ortschaftsrat Gröbern
Ortschaftsrat Krina
Ortschaftsrat Mühlbeck
Ortschaftsrat Muldenstein
Ortschaftsrat Plodda
Ortschaftsrat Pouch Anhörung 28.03.2018 x
Ortschaftsrat Rösa
Ortschaftsrat Schlaitz
Ortschaftsrat Schmerz
Ortschaftsrat Schwemsal
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur, Jugend und Sport
Bau- und Vergabeausschuss Vorberatung 03.05.2018 x
Haupt- und Finanzausschuss
Jugendgemeinderat
Gemeinderat Beschlussfassung 23.05.2018

Kurztitel: 
Widmungsverfügung und Straßenbenennung im OT Pouch  

Beschlusstext: 
Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom
06.07.1993 (GVBl. S. 334) in der zur Zeit geltenden Fassung wird eine Teilfläche des
Grundstücks in der Gemarkung Pouch, Flur 2, Flurstück 1523 als Gemeindestraße
gewidmet und wie folgt benannt:
"Zur Agora Akademie".
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 Erläuterung: 

Die Agora Akademie Goitzsche GmbH als Bauherr der "Kletterakademie" auf dem
Grundstück neben der Verwaltung in Pouch (s. beiliegende Karte) hat aus
Marketinggründen den Antrag gestellt, die Zufahrtsstraße vor dem Blumenstudio
umzubenennen in "Zur Agora Akademie".
Die Zufahrt ist bisher nicht als Gemeindestraße gewidmet.
Für die Genehmigungsfähigkeit des Bauantrages muss jedoch die öffentliche Zuwegung
gesichert sein. Es wird daher vorgeschlagen, die Teilfläche des Flurstücks 1523  öffentlich
zu widmen.  

Finanzielle Auswirkungen:
a) einmalig: laufende Straßenunterhaltungskosten

b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben):

c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt:

Anlagen: 
Lageplan
Entwurf der Widmungsverfügung  

Datum und Unterschrift Bürgermeister Ferid Giebler


